



Gesellschaftsvertrag «Lokale Elektrizitätsgemeinschaft»
LEG Muster

Mit Ihren Angaben und Ihrer Unterschrift melden Sie sich verbindlich zur Teilnahme an und akzeptieren den untenstehenden Gesellschaftsvertrag «LEG Muster».  



LEG Teilnehmer: 
Name: 
Adresse: 
PLZ:
E-Mail:
Tel: 
Messpunktnummer:


□ LEG Strom beziehen (Endverbraucher)
□ LEG Strom liefern (Produzent)
□ LEG Strom beziehen und liefern (Prosumer)
□ LEG Speicherbetreiber*


*Kommentar: Speicherbetreiber sind dafür verantwortlich, dass sie pro Abrechnungsperiode in der Summe nicht mehr Elektrizität innerhalb der Gemeinschaft absetzen, als sie von der Gemeinschaft beziehen (siehe Art. 19h Abs. 4 StromVV).






__________________________________
Datum, Unterschrift LEG Teilnehmer


Baden, 0. Monat 0000
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Gesellschaftsvertrag Neuenhof 

Unter dem Namen «LEG Muster» (nachfolgend «LEG») besteht eine einfache Gesellschaft gemäss den Artikeln 530 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR), die aus mindestens zwei Personen besteht, darunter mindestens ein LEG-Produzent und ein LEG-Bezüger. Die Gesellschaft wird vertreten durch die LEG-Vertretung. Vertragsparteien des vorliegenden Vertrags ist die LEG-Vertretung und der oder die LEG-Teilnehmenden.
Um die Sprache in diesem Dokument zu vereinfachen, wurden keine geschlechtsspezifischen Formulierungen verwendet. Soweit von einem Teilnehmer oder einem Produzenten die Rede ist, gilt dies ebenfalls für den Fall, dass es mehrere Teilnehmer und/oder Produzenten sind.
[bookmark: _Toc216847880][bookmark: _Hlk216354956]Zweck
Die Gesellschafter bezwecken den Austausch von selbst erzeugter und lokal produzierter Elektrizität unter sich («LEG-Strom»). Für den Austausch des LEG-Stroms nehmen sie das Verteilnetz zu einem reduzierten Netznutzungstarif in Anspruch. Die Gesellschaft «LEG-Muster» entspricht einer lokalen Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) gemäss Stromversorgungsgesetzgebung.

Gesellschafter können in der Rolle als LEG-Verbraucher, in der Rolle als LEG-Produzent wie auch in beiden Rollen agieren. Mit Beitritt zum vorliegenden Gesellschaftsvertrag hat der Gesellschafter anzugeben, welche Rolle(n) er wahrnimmt.

Der LEG-Strom wird anteilig auf alle teilnehmenden LEG-Verbraucher im Verhältnis zu deren jeweiligem Verbrauch aufgeteilt. Innerhalb einer Viertelstunde haben alle teilnehmenden LEG-Verbraucher Anspruch auf denselben prozentualen Anteil an LEG-Strom.

Die Gesellschaft «LEG Muster» verfügt über kein Gesellschaftsvermögen und erwirtschaftet weder Gewinn noch Verlust. Die Gesellschafter haben keine Beiträge an die Gesellschaft «LEG Muster» zu leisten

[bookmark: _Toc216847881]Treuepflicht
Die Gesellschafter verpflichten sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach Treu und Glauben alles daranzusetzen, um die Ziele der Gesellschaft zu erreichen und nichts zu unternehmen, was den Zielen der Gesellschaft zuwiderläuft.

Im Übrigen werden die Gesellschafter durch diesen Vertrag in ihren geschäftlichen Belangen nicht eingeschränkt.
[bookmark: _Toc216847882]Verhältnis zum lokalen Verteilnetzbetreiber
Die Elektrizität Wasser Neuenhof ewn (EWN) stellt dem einzelnen Gesellschafter die in der Grundversorgung aus dem Verteilnetz bezogene elektrische Energie (Reststrom) und den Messtarif, den Netznutzungstarif und die Abgaben für den Reststrom sowie den Messtarif, den reduzierten Netznutzungstarif und die Abgaben für den LEG-Strom in Rechnung. Die Rückliefervergütung gemäss Art. 15 EnG wird den Produzenten der Gesellschaft direkt vergütet.

ODER

Die Elektrizität Wasser Neuenhof ewn (EWN) stellt der Gesellschaft «LEG Muster», aufgeschlüsselt nach den Bezügen der einzelnen LEG-Verbraucher, den Gesamtbetrag der von teilnehmenden LEG-Verbrauchern und LEG-Produzenten in der Grundversorgung aus dem Verteilnetz bezogenen elektrischen Energie (Reststrom) und den Messtarif, den Netznutzungstarif und die Abgaben für den Reststrom sowie den Messtarif, den reduzierten Netznutzungstarif und die Abgaben für den LEG-Strom in Rechnung. Die Rückliefervergütung gemäss Art. 15 EnG wird ebenfalls gesamthaft der Gesellschaft «LEG Muster» vergütet.

Für Gesellschafter im freien Markt erfolgt die Rechnungsstellung für die aus dem Verteilnetz bezogene elektrische Energie jeweils separat durch ihren Energielieferanten.

Die einzelnen Gesellschafter bleiben Schuldner gegenüber der EWN. Für die Forderungen gemäss Abs. 1 besteht keine Solidarhaftung.
[bookmark: _Toc216847883]Preis für LEG-Strom
[bookmark: _Ref216131680]4.1 Preis für die Lieferung von LEG-Strom an die LEG

[Bitte wählen Sie eine der drei möglichen Preisfestlegungen aus und löschen Sie die anderen.]

Die nachfolgende Preisdefinition für LEG-Strom bezieht sich ausschliesslich auf den Anteil «Energie» (exkl. Mess- und Netznutzungstarife sowie Abgaben):

□ Der Preis für die Lieferung von LEG-Strom an die LEG beträgt xx Rp./kWh (Einheitspreis 7/24 Stunden).

□ Der Preis für die Lieferung von LEG-Strom an die LEG-Verbraucher entspricht dem Preis für den Anteil “Energie” im aktuellen Standardtarif «primastrom» der EWN mit denselben Tarifzeiten für Hochtarif und Niedertarif, inkl. MWST. Der Preis wird jährlich angepasst.

□ Der Preis für die Lieferung von LEG-Strom an die LEG ist xx Rp./kWh günstiger/teurer als der Preis für den Anteil “Energie” im aktuellen Standardtarif «primastrom» der EWN mit denselben Tarifzeiten für Hochtarif und Niedertarif, inkl. MWST. Der Preis wird jährlich angepasst.

Unterliegt ein LEG-Produzent aufgrund seiner Geschäftstätigkeit der Mehrwertsteuerpflicht, so versteht sich der Preis für die Lieferung von LEG-Strom an die LEG-Verbraucher inklusive Mehrwertsteuer.

Die LEG unterliegt der Mehrwertsteuerpflicht, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss dem Mehrwertsteuergesetz erfüllt sind.
4.2 Preisanpassungen

Der Preis für die Lieferung von LEG-Strom (Ziff. 4.1) kann von den LEG-Produzenten jeweils quartalsweise/halbjährlich angepasst werden. 

Falls mehrere LEG-Produzenten Gesellschafter der «LEG Muster» sind, so haben sie sich auf einen einheitlichen Preis für den LEG-Strom zu einigen.

[bookmark: _Ref216133179][bookmark: _Toc216847884]Kostentragung interne Datenbearbeitung und Abrechnung 
Die Gesellschafter tragen je anteilig nach ihrer Anzahl die Kosten für die interne Datenbearbeitung und Abrechnung des Abrechnungsdienstleisters.

Die Gesellschafter haften solidarisch für die Kosten der Abrechnungsdienstleistung.
[bookmark: _Toc216847885]Vertretung

Die Gesellschafter sind je einzeln nicht ermächtigt, Verpflichtungen oder Verträge im Namen der Gesellschaft «LEG Muster» einzugehen. 



Die Gesellschafter vereinbaren, dass die bevollmächtigte Vertretung in Anhang 1 zu diesem Gesellschaftsvertrag die Gesellschaft für sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der LEG gegenüber der EWN sowie betreffend Datenaufbereitungs- und Abrechnungsdienstleistungen gegenüber dem Abrechnungsdienstleister vertritt. 

Falls die LEG die Voraussetzungen für die Mehrwertsteuerpflicht erfüllt, obliegt es der bevollmächtigten Vertretung, die korrekte Abwicklung der Mehrwertsteuer sicherzustellen. Die bevollmächtigte Vertretung kann diese Aufgaben auch an Dritte delegieren. 
[bookmark: _Toc216847886]Gesellschafterbeschlüsse

1. Die Vertragspartner sind berechtigt, Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag in schriftlicher Form auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen. Dieser muss jedoch technisch und finanziell in der Lage sein, den Vertrag vollumfänglich zu erfüllen. Die Übertragung ist nur gesamthaft und mit der schriftlichen, vorgängigen Zustimmung des jeweils anderen Partners möglich Ein Gesellschafterbeschluss ist in folgenden Fällen notwendig:
· Wechsel der bevollmächtigten Vertretung der Gesellschaft;
· Beitritt neuer Gesellschafter;
· Änderung oder Auflösung des Gesellschaftsvertrags.
1. Jeder Gesellschafter hat das gleiche Stimmrecht. Ein Gesellschafterbeschluss wird verbindlich, sofern alle Gesellschafter diesem zugestimmt haben. Die Beschlussfassung im Zirkularverfahren ist zulässig.
[bookmark: _Toc216847887]Gesellschafterwechsel und Ausscheiden eines Gesellschafters 

Der Gesellschafterwechsel eines Gesellschafters auf eine Drittperson ist (ohne formelle Aufnahme des Dritten als Gesellschafter) ausgeschlossen. Die Gesellschafter verpflichten sich, beim Beitritt eines weiteren Gesellschafters den Gesellschaftsvertrag entsprechend anzupassen. 

Die bevollmächtigte Vertretung ist verpflichtet, der EWN und dem Abrechnungsdienstleister sämtliche Mutationen beim Beitritt neuer Gesellschafter, bei Gesellschafterwechseln und/oder beim Ausscheiden von Gesellschaftern unverzüglich mitzuteilen.

Ein Gesellschafter kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten auf das Ende eines Monats/Quartals mit schriftlicher Mitteilung an die anderen Gesellschafter kündigen.

Der Austritt eines einzelnen Gesellschafters führt nicht zur Auflösung der «LEG Muster». Besteht die Gesellschaft nur noch aus zwei Gesellschaftern und scheidet ein Gesellschafter aus, wird die Gesellschaft aufgelöst.

Sind die gesetzlichen Voraussetzungen für den Bezug von LEG-Strom bei einem LEG-Verbraucher nicht mehr erfüllt, namentlich bei Wegzug, Versterben oder Liquidation des LEG-Verbrauchers, so scheidet dieser per sofort automatisch aus der Gesellschaft aus.
[bookmark: _Toc216847888]Ausschluss eines Gesellschafters 

Die Gesellschafter sind berechtigt, einen LEG-Verbraucher mit einfacher Mehrheit aus der Gesellschaft auszuschliessen, wenn dieser seine Rechnungen für LEG-Strom innerhalb der definierten Zahlungsfrist wiederholt und nach erfolgter schriftlicher Mahnung nicht bezahlt hat.

Die Gesellschafter sind berechtigt, einen LEG-Produzenten mit einfacher Mehrheit aus der Gesellschaft auszuschliessen, wenn dieser seine Lieferung von LEG-Strom einstellt und nach einmaliger, schriftlicher Mahnung nicht wieder aufnimmt.

Der Ausschluss ist dem betroffenen Gesellschafter schriftlich mitzuteilen und hat Wirkung auf das jeweilige Monatsende.
[bookmark: _Toc216847889]Haftung

Vorbehältlich von Ziff. 5 richtet sich die Haftung nach den anwendbaren zwingenden gesetzlichen Bestimmungen und wird, soweit rechtlich zulässig, wegbedungen.
[bookmark: _Toc216847890]Datenaustausch und Datenschutz

Die Gesellschafter ermächtigen die EWN mit Zustimmung zum vorliegenden Gesellschaftsvertrag, die sie betreffenden Daten (insbesondere Personenstammdaten und Messdaten) zwecks Fakturierung des LEG-Stroms viertelstündlich digital an die bevollmächtigte Vertretung der LEG und/oder den Abrechnungsdienstleister zu übermitteln. Die EWN wird ermächtigt, die betreffenden Daten zum genannten Zweck auch an Dritte weiterzugeben.

Die Gesellschafter verpflichten sich zur Einhaltung der anwendbaren Datenschutzvorschriften. Sie schützen Personendaten durch geeignete technische und organisatorische Massnahmen und behandeln diese vertraulich. Sie gewährleisten, dass die bevollmächtigte Vertretung und all-fällige weitere Dritte sich in mindestens demselben Umfang zur Einhaltung der anwendbaren Datenschutzvorschriften und zur Anwendung geeigneter technischer und organisatorischer Massnahmen verpflichten und die betreffenden Daten vertraulich behandeln

[bookmark: _Toc216847891]Vertragsänderungen

Änderungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrags bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform 


[bookmark: _Toc216847892]Schlussbestimmungen

1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Vorschriften dieses Vertrages hiervon unberührt. Die Gesellschafter vereinbaren, die ungültige oder undurchsetzbare Bestimmung durch eine gültige und durchsetzbare Regelung zu ersetzen, welche aus ihrer Sicht der wirtschaftlichen Zielsetzung, die mit der ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmung verbunden war, am nächsten kommt. In entsprechender Weise ist eine Lücke des Vertrages zu schliessen.

1. Dieser Vertrag untersteht materiellem schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist ORT.




Ort, Datum

LEG-Produzent 1					LEG-Verbraucher 1

LEG-Produzent 2					LEG-Verbraucher 2

LEG-Verbraucher 3					LEG-Verbraucher 4

…



Anhang 1:

Vertretungsvollmacht
 
Gesellschafter 1
Adresse
als Eigentümer der PV-Anlage am Standort …

Gesellschafter 2
Adresse
als Eigentümer der PV-Anlage am Standort …

Gesellschafter 3
Adresse
als Verbrauchsstätte am Standort …

Vollmachtgeber

bevollmächtigen hiermit gemeinsam

Vertretung
Adresse

bevollmächtigte Vertretung

zur Vertretung betreffend

sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der LEG
gegenüber der EWN und dem Abrechnungsdienstleister.

Die Vollmacht hat im Rahmen ihrer Zweckbestimmung generellen Charakter.
Der bevollmächtigte Vertreter ist im Rahmen der Zweckbestimmung ermächtigt, alle Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen für die Vollmachtgeber vorzunehmen. Davon ausdrücklich ausgenommen ist der Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen und anderen Grundstückgeschäften sowie das Eingehen finanzieller Verbindlichkeiten für die Vollmachtgeber.
Diese Vollmacht erlischt bei Widerruf, spätestens jedoch mit der Auflösung der «LEG Muster».
Für Streitigkeiten aus dieser Vollmacht gilt als Gerichtsstand Ort. Anwendbar ist schweizerisches Recht.
Elektrizität Wasser Neuenhof ewn
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